
Einladung zur 
Hauptversammlung 2016



Kennzahlen
in Mio. EUR 2015 + / – Vorjahr 2014 2013 2012 1 2011

Ergebnis

Gebuchte Bruttoprämie 17.068,7 +18,8 % 14.361,8 13.963,4 13.774,2 12.096,1

Verdiente Nettoprämie 14.593,0 +17,5 % 12.423,1 12.226,7 12.279,2 10.751,5

Versicherungstechnisches 
 Ergebnis 93,8 -23,6 -83,0 -96,9 -535,8

Kapitalanlageergebnis 1.665,1 +13,1 % 1.471,8 1.411,8 1.655,7 1.384,0

Operatives Ergebnis (EBIT) 1.755,2 +19,7 % 1.466,4 1.229,1 1.393,9 841,4

Konzernergebnis 1.150,7 +16,7 % 985,6 895,5 849,6 606,0

Bilanz

Haftendes Kapital 10.267,3 +0,3 % 10.239,5 8.767,9 8.947,2 7.338,2

Eigenkapital der Aktionäre  
der Hannover Rück SE 8.068,3 +6,9 % 7.550,8 5.888,4 6.032,5 4.970,6

Anteile nicht beherrschender 
Gesellschafter 709,1 +1,0 % 702,2 641,6 681,7 636,0

Hybridkapital 1.489,9 -25,0 % 1.986,5 2.237,8 2.233,0 1.731,6

Kapitalanlagen (ohne  
Depotforderungen) 39.346,9 +8,6 % 36.228,0 31.875,2 31.874,4 28.341,2

Bilanzsumme 63.214,9 +4,6 % 60.457,6 53.915,5 54.811,7 49.867,0

Aktie

Ergebnis je Aktie (unverwässert  
und verwässert) in EUR 9,54 +16,7 % 8,17 7,43 7,04 5,02

Buchwert je Aktie in EUR 66,90 +6,9 % 62,61 48,83 50,02 41,22

Dividende 572,8 2 +11,8 % 512,5 361,8 361,8 253,3

Dividende je Aktie in EUR 3,25 + 1,50 2, 3 +11,8 % 3,00 + 1,25 3 3,00 2,60 + 0,40 3 2,10

Aktienkurs zum Jahresende  
in EUR 105,65 +40,9 % 74,97 62,38 58,96 38,325

Marktkapitalisierung zum  
Jahresende 12.741,1 +40,9 % 9.041,2 7.522,8 7.110,4 4.621,9

Kennzahlen

Kombinierte Schaden- /  
Kostenquote der Schaden- 
Rückversicherung 4 94,4 % 94,7 % 94,9 % 95,8 % 104,3 %

Großschäden in Prozent der   
verdienten Nettoprämie der 
Schaden-Rückversicherung 5 7,1 % 6,1 % 8,4 % 7,0 % 16,5 %

Selbstbehalt 87,0 % 87,6 % 89,0 % 89,8 % 91,2 %

Kapitalanlagerendite  
(ohne Depot forderungen) 6 3,5 % 3,3 % 3,4 % 4,1 % 4,1 %

EBIT-Marge 7 12,0 % 11,8 % 10,1 % 11,4 % 7,8 %

Eigenkapitalrendite 14,7 % 14,7 % 15,0 % 15,4 % 12,8 %

1
 Angepasst gemäß IAS 8

2
 Dividendenvorschlag

3
  Dividende von 3,25 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2015; 3,00 EUR zzgl. 1,25 EUR Sonderdividende für 2014  

sowie 2,60 EUR zzgl. 0,40 EUR Sonderdividende für 2012
4
 Einschließlich Depotzinsen

5
  Nettoanteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen sowie sonstige Großschäden über 10 Mio. EUR brutto  

in Prozent der verdienten Nettoprämie (bis 31. Dezember 2011: über 5 Mio. EUR brutto)
6
 Exklusive der Effekte aus ModCo-Derivaten und Inflation Swaps

7
 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente
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Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Hannover Rück SE am  Dienstag, 
den 10. Mai 2016, um 11:00 Uhr im HCC Hannover Congress Centrum (Kuppelsaal), 
Theodor-Heuss-Platz 1–3in30175 Hannover.

• Wertpapier-Kenn-Nummer:840221,ISINDE0008402215

•  Gesamtzahl der Aktien:  
120.597.134

•  Gesamtzahl der Stimmrechte:  
120.597.134
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Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzern abschlusses nebst Lagebericht und Konzernlagebericht  
für das Geschäftsjahr 2015 und Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzern-
abschlussgebilligt;damitistderJahresabschlussfestgestellt.DieHauptversammlunghat
zudiesemTagesordnungspunkt 1deshalbkeinenBeschlusszufassen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

VorstandundAufsichtsratschlagenvor,denBilanzgewinndesGeschäftsjahres2015in
Höhevon658.000.000,00 EURwiefolgtzuverwenden:

Ausschüttungvon3,25 EURDividende
jedividendenberechtigterStückaktie EUR 391.940.685,50

Ausschüttungvon1,50EURSonderdividende 
jedividendenberechtigterStückaktie EUR 180.895.701,00

GewinnvortragaufneueRechnung EUR 85.163.613,50

Bilanzgewinn EUR 658.000.000,00

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2015

AufsichtsratundVorstandschlagenvor,denimGeschäftsjahr2015amtierendenMit-
gliederndesVorstandsfürdiesenZeitraumEntlastungzuerteilen.
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4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2015

VorstandundAufsichtsratschlagenvor,denimGeschäftsjahr2015amtierendenMit-
gliederndesAufsichtsratsfürdiesenZeitraumEntlastungzuerteilen.

5.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Begebung von Wandel-, 
Options- und Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten 
mit der Möglichkeit zur Verbindung mit Wandlungs- und Options-
rechten oder Wandlungspflichten und zum Ausschluss des Bezugs-
rechts;  Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und 
die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie entsprechende 
Änderung und weitere Anpassung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a. Ermächtigung,Volumen,Nennbetrag,Laufzeit

 DerVorstandwirdermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsratsundnachMaßgabe
dernachfolgendenBedingungenbiszum9. Mai2021einmaligodermehrfachauf
den Inhaber oder Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen,Gewinnschuldverschreibungenund/oderGenussrechte,dieauchmit
Wandlungs-oderOptionsrechtenoderWandlungspflichtenverbundenwerdenkönnen,
(die vorstehenden Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und Genussrechte nach-
stehendgemeinsam„Schuldverschreibungen“)mitoderohneLaufzeitbegrenzungzu
begeben oder für solche Schuldverschreibungen, die von Konzernunternehmen der 
Gesellschaftbegebenwerden,dieGarantiezuübernehmen.DerGesamtnennbetrag
dergewährtenSchuldverschreibungendarf1.000.000.000 EURnichtüberschreiten.

 DieSchuldverschreibungenkönnenauchgegenSachleistungenbegebenwerden,
sofernderWertderSachleistungdemAusgabepreisentspricht.Siekönnenfernerunter
BeachtungdeszulässigenGesamtnennbetragesaußerinEuroauchindergesetzlichen
WährungeinesOECD-Landesbegebenwerden.DieSchuldverschreibungenkönnen
auchvonKonzernunternehmenderGesellschaftbegebenwerden.
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b. GewährungvonWandlungs-oderOptionsrechten,Verwässerungsschutz

 DieSchuldverschreibungenkönnen,auchsoweitsievonKonzernunternehmender
Gesellschaftbegebenwerden,mitWandlungs-oderOptionsrechtenoderWandlungs-
pflichtenaufinsgesamtbiszu60.298.567aufdenNamenlautendeStückaktiender
Gesellschaftverbundenwerden.

  Für den Fall, dass die Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrech-
tenoderWandlungspflichtenaufAktienderGesellschaftverbundenwerden,ent-
sprichtderfestzusetzendeUmtausch-oderBezugspreisfüreineAktiemindestens
80%desdurchschnittlichen,anderFrankfurterWertpapierbörseimXETRA-Handel 
(oder  Nachfolgesystem) festgestellten Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft an 
denletztenzehnBörsenhandelstagenvordemTagderBeschlussfassungdesVor-
standsüberdieBegebungderSchuldverschreibungen.BeieinemBezugsrechtshan-
delsinddieTagedesBezugsrechtshandelsbiszumletztenBörsenhandelstagvorder
BekanntmachungdesUmtausch-bzw.Bezugspreisesmaßgeblich,fallsderVorstand
nichtschonvorBeginndesBezugsrechtshandelsdenUmtausch-bzw.Bezugspreis
endgültigfestlegt.

  Für den Fall, dass die von der Gesellschaft ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten oder Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft 
verbundenwerdenunddieGesellschaftwährendderLaufzeitdieserSchuldverschrei-
bungenunterEinräumungeinesBezugsrechtsanihreAktionäredasGrundkapital
erhöhtoderweitereSchuldverschreibungenmitWandlungs-oderOptionsrechten
oder Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft ausgibt, ohne dass zugleich auch 
denInhaberndernachdiesemBeschlussausgegebenenSchuldverschreibungenein
Bezugsrechteingeräumtwird,wieesihnennachAusübungihresWandlungs-oder
OptionsrechtsbeziehungsweisenachErfüllungihreretwaigenWandlungspflichten
zustehenwürde,ermäßigtsichderjeweilsfestgesetzteUmtausch-oderBezugs-
preisunbeschadetdes§9Absatz 1AktG(inVerbindungmitArtikel 9Absatz 1Buch-
stabe c) ii)derSE-Verordnung)nachMaßgabederweiterenBedingungenderjewei-
ligenSchuldverschreibungen(Verwässerungsschutzklausel).

 InjedemFalldarfderanteiligeBetragamGrundkapitalderjeSchuldverschreibungzu
beziehendenAktiendenNennbetragderSchuldverschreibungennichtübersteigen.
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c. Bezugsrecht,Bezugsrechtsausschluss

 BeiderAusgabederSchuldverschreibungenstehtdenAktionäreneinBezugsrecht
zu.DieSchuldverschreibungenkönnenaucheinemDritten,insbesondereeinemoder
mehrerenKreditinstitutenmitderVerpflichtungangebotenwerden,siedenAktionären
zumBezuganzubieten.DerVorstandistaberermächtigt,mitZustimmungdesAuf-
sichtsratsdasBezugsrechtderAktionäreauszuschließen,

•  um die Schuldverschreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder 
Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft versehen sind, einzelnen Inves-
torenzurZeichnunggegenbaranzubieten,soweitderAusgabepreisdennach
anerkanntenMethodenderFinanzmathematikermitteltentheoretischenMarkt-
wertderSchuldverschreibungennichtwesentlichunterschreitetundderAnteil
der im Zusammenhang mit diesen Schuldverschreibungen auszugebenden Aktien 
10%desbeiWirksamwerdendieserErmächtigungundbeiderBeschlussfassung
überdieAusübungderErmächtigungvorhandenenGrundkapitalsnichtübersteigt;
aufdenBetragvon10%desGrundkapitalsistderBetraganzurechnen,derauf
Aktienentfällt,diewährendderLaufzeitdieserErmächtigungaufgrundeinerent-
sprechendenErmächtigungunterAusschlussdesBezugsrechtsinunmittelbarer
oderentsprechenderAnwendungdes§186Absatz 3Satz 4AktG(inVerbindung
mitArtikel 9Absatz 1Buchstabe c)ii)derSE-Verordnung)ausgegebenbeziehungs-
weiseveräußertwerden;

•  um die Schuldverschreibungen einzelnen Investoren zur Zeichnung anzubieten, 
soweitderAusgabepreisdennachanerkanntenMethodenderFinanzmathematik
ermitteltentheoretischenMarktwertderSchuldverschreibungennichtwesentlich
unterschreitetundsoweitdieSchuldverschreibungenlediglichobligationsähnlich
ausgestaltetsind,d.h.wederMitgliedschaftsrechtenochWandlungs-oderOptions-
rechteoderWandlungspflichtenaufAktienderGesellschaftbegründen,keineBeteili-
gungamLiquidationserlösgewährenundsichdieHöhederAusschüttungnichtnach
derHöhedesJahresüberschusses,desBilanzgewinnsoderderDividenderichtet;

• umSpitzenbeträgevomBezugsrechtauszunehmen;

• soweitdieserforderlichist,umdenInhabernvonInstrumentenmitWandlungs-oder
Optionsrechten oder Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder Konzern-
unternehmenderGesellschaftaufAktienderGesellschaftausgegebenwurden,in
demUmfangeinBezugsrechtaufdieSchuldverschreibungenzugewähren,wiees
ihnennachAusübungihresWandlungs-oderOptionsrechtsbeziehungsweisenach
ErfüllungeineretwaigenWandlungspflichtzustünde,oder
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• soweitSchuldverschreibungengegenSachleistungenbegebenwerdenundder
AusschlussdesBezugsrechtsimüberwiegendenInteressederGesellschaftliegt.

 DieSummederAktien,dieunterSchuldverschreibungenauszugebensind,welche
nachdieserErmächtigungunterAusschlussdesBezugsrechtsausgegebenwerden,
darfeinenanteiligenBetragdesGrundkapitalsvon24.119.426 EUR(entsprechend
20 % des derzeitigen Grundkapitals) nicht übersteigen; auf diese Grenze anzurech-
nensindAktien,diewährendderLaufzeitdieserErmächtigungausgenehmigtem
KapitalunterAusschlussdesBezugsrechtsausgegebenwerden,sowiefernerAktien,
diewährendderLaufzeitdieserErmächtigungaufgrundeinerErmächtigungzurVer-
wendungeigenerAktiengemäß§71Absatz 1Nr. 8Satz 5AktGunterAusschlussdes
Bezugsrechtsveräußertwerden.

d. WeitereBedingungenderSchuldverschreibungen

 DerVorstandwirdermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsratsdieweiterenEinzel-
heiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Aus-
gabekurs,Stückelung,Laufzeit,HöhederjährlichenAusschüttung,Kündigungsowie
TeilhabeanderVerteilungdesGewinnsunddesLiquidationserlöses,beiAusgabe
von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten die Ausübungszeit-
räumeundetwaigeWandlungspflichten,dieAnpassungdes(gegebenenfallsvariablen)
Umtausch-/Bezugspreises,dieBedingungendesUmtauschesinAktien(einschließ-
lichetwaigerBarzahlungendurchdieGesellschaftoderdenGläubigerderSchuldver-
schreibungenzusätzlichzueinemUmtauschoderanstelleeinesUmtausches)sowie
dieEinzelheitenderLieferungderAktien(einschließlichderFrage,obeigeneAktien
und/oderjungeAktienausKapitalerhöhungeneinzusetzensind),fernerinsbesondere
auchsolcheEinzelheitenfestzusetzen,dieerforderlichsind,umdieEigenmittelfähig-
keitderSchuldverschreibungenimSinnedes§89VAG(bzw.einerNachfolgeregelung)
bzw.imSinnedersog.Solvabilität(Solvency)II-Richtlinie(Richtlinie2009/138/EG)
unddaraufbezogenernationalerodervonderEuropäischenUnionbeschlossener
UmsetzungsmaßnahmeninihrerjeweilsgeltendenFassungsicherzustellen.

e. AufhebungdesbestehendenundSchaffungeinesneuenbedingtenKapitalssowie
Satzungsänderung

 ZurBedienungvonaufgrunddervorstehenduntera.bisd.vorgeschlagenenErmäch-
tigungenbegebenenSchuldverschreibungenwirdeinbedingtesKapitalgeschaffen.
ZudiesemZweckwirddasbestehendebedingteKapitalaufgehobenund§6derSat-
zungwirdwiefolgtneugefasst:
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 „§6BedingtesKapital
 DasGrundkapitalistumbiszu60.298.567,00 EURdurchAusgabevonbiszu60.298.567

neuen,aufdenNamenlautendenStückaktienmitGewinnberechtigungabBeginndes
GeschäftsjahresihrerAusgabebedingterhöht.

 DiebedingteKapitalerhöhungdientderGewährungvonAktienandieInhabervon
Schuldverschreibungenund/oderGenussrechtenmitWandlungs-oderOptionsrechten
oder Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneter Konzern-
unternehmenaufgrunddesErmächtigungsbeschlussesderHauptversammlungvom
10. Mai2016biszum9. Mai2021ausgegebenwerden.

 DieAusgabederAktienerfolgtzudemPreis,dergemäßdemvorgenanntenErmächti-
gungsbeschlussalsUmtausch-oderBezugspreisfestgelegtwird.DiebedingteKapital-
erhöhungwirdnurinsoweitdurchgeführt,alsdieInhaberdervorgenanntenSchuldver-
schreibungenund/oderGenussrechteihreWandlungs-bzw.Optionsrechteausüben
bzw.ihreetwaigenWandlungspflichtenerfüllenundsoweitnichtbereitsexistierende
AktienzurBedienungeingesetztwerden.DerVorstandistermächtigt,dieweiteren
EinzelheitenderDurchführungderbedingtenKapitalerhöhungfestzusetzen.“

 Zudemwird§6Absatz 2derSatzungersatzlosgestrichen,dadieUmwandlungder
GesellschaftineineSEerfolgtist.

6.  Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten 
Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und 
 entsprechende Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und 
zu beschließen:

a. DerVorstandwirdermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsratsdasGrundkapitalin
derZeitbiszum9. Mai2021durchAusgabeneuer,aufdenNamenlautenderStück-
aktieneinmalodermehrmals,insgesamtjedochumhöchstens60.298.567,00 EUR
gegenBar-und/oderSacheinlagenzuerhöhen(GenehmigtesKapital2016/I).Der
Vorstandwirdermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsratsdasBezugsrechtder
Aktionäreauszuschließen,

• umSpitzenbeträgevomBezugsrechtauszunehmen,
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• soweitdieserforderlichist,umdenInhabernvonWandel-und/oderOptions-
schuldverschreibungensowieWandelgenussrechte,dievonderGesellschaftoder
ihrnachgeordneterKonzernunternehmenausgegebenwurden,indemUmfang
einBezugsrechtaufneueAktienzugewähren,wieesihnennachAusübungihres
Wandlungs-oderOptionsrechtsbeziehungsweisenachErfüllungeineretwaigen
Wandlungspflicht zustünde, oder

• wennderaufdieneuenAktienentfallendeanteiligeBetragamGrundkapital10%
desbeiWirksamwerdendieserErmächtigungundbeiderBeschlussfassungüber
dieAusübungderErmächtigungvorhandenenGrundkapitalsnichtübersteigtund
derAusgabepreisdenBörsenpreisnichtwesentlichunterschreitet.AufdenBetrag
von10%desGrundkapitalsistderBetraganzurechnen,deraufAktienentfällt,
diewährendderLaufzeitdieserErmächtigungaufGrundeinerentsprechenden
ErmächtigungunterAusschlussdesBezugsrechtsinunmittelbareroderentspre-
chenderAnwendungdes§186Absatz 3Satz 4AktG(inVerbindungmitArtikel 9
Absatz 1Buchstabec)ii)derSE-Verordnung)ausgegebenbeziehungsweisever-
äußertwerden.

 DarüberhinauswirdderVorstandermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsratsdas
BezugsrechtbeiKapitalerhöhungengegenSacheinlagenauszuschließen,wennder
AusschlussimüberwiegendenInteressederGesellschaftliegt.

 DieSummedernachdieserErmächtigungunterAusschlussdesBezugsrechtsgegen
Bar-undSacheinlagenausgegebenenAktiendarfeinenanteiligenBetragdesGrund-
kapitalsvon24.119.426 EUR(entsprechend20%desderzeitigenGrundkapitals)
nichtübersteigen;aufdieseGrenzesindAktienanzurechnen,diezurBedienungvon
Schuldverschreibungenund/oderGenussrechtenmitWandlungs-oderOptionsrechten
bzw.einerWandlungspflichtauszugebensind,soferndieSchuldverschreibungen
bzw. dieGenussrechtewährendderLaufzeitdieserErmächtigungunterAusschluss
desBezugsrechtsausgegebenwerden;anzurechnensindfernerAktien,diewährend
derLaufzeitdieserErmächtigungaufgrundeinerErmächtigungzurVerwendungeige-
nerAktiengemäß§71Absatz 1Nr. 8Satz 5AktGunterAusschlussdesBezugsrechts
veräußert werden.

 FernerwirdderVorstandermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsratsdenweiteren
InhaltderAktienrechteunddieBedingungenderAktienausgabefestzulegen.
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b. IndieSatzungwirdunterAufhebungdesbisherigen§7Absatz 1folgender§7Absatz 1
neu eingefügt:

 „§7GenehmigtesKapital
 (1) DerVorstandistermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsratsdasGrund-

kapitalinderZeitbiszum9. Mai2021durchAusgabeneuer,aufdenNamen
lautenderStückaktieneinmalodermehrmals,insgesamtjedochumhöchstens
60.298.567,00 EURgegenBar-und/oderSacheinlagenzuerhöhen(Genehmigtes
Kapital2016/I).DerVorstandistermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsrats
dasBezugsrechtderAktionäreauszuschließen,

• umSpitzenbeträgevomBezugsrechtauszunehmen,

• soweitdieserforderlichist,umdenInhabernvonWandel-und/oderOptions-
schuldverschreibungensowieWandelgenussrechte,dievonderGesellschaftoder
ihrnachgeordneterKonzernunternehmenausgegebenwurden,indemUmfang
einBezugsrechtaufneueAktienzugewähren,wieesihnennachAusübungihres
Wandlungs-oderOptionsrechtsbeziehungsweisenachErfüllungeineretwaigen
Wandlungspflicht zustünde, oder

• wennderaufdieneuenAktienentfallendeanteiligeBetragamGrundkapital10%
desbeiWirksamwerdendieserErmächtigungundbeiderBeschlussfassungüber
dieAusübungderErmächtigung vorhandenenGrundkapitals nicht übersteigt
undderAusgabepreisdenBörsenpreisnichtwesentlichunterschreitet.Aufden
Betragvon10%desGrundkapitalsistderBetraganzurechnen,deraufAktien
entfällt,diewährendderLaufzeitdieserErmächtigungaufGrundeinerentspre-
chendenErmächtigungunterAusschlussdesBezugsrechtsinunmittelbareroder
entsprechenderAnwendungdes§186Absatz 3Satz 4AktG(inVerbindungmit
Artikel 9Absatz 1Buchstabec)ii)derSE-Verordnung)ausgegebenbeziehungs-
weiseveräußertwerden.

 DarüberhinausistderVorstandermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsratsdas
BezugsrechtbeiKapitalerhöhungengegenSacheinlagenauszuschließen,wennder
AusschlussimüberwiegendenInteressederGesellschaftliegt.

 DieSummedernachdieserErmächtigungunterAusschlussdesBezugsrechtsgegen
Bar-undSacheinlagenausgegebenenAktiendarfeinenanteiligenBetragdesGrund-
kapitalsvon24.119.426 EURnichtübersteigen;aufdieseGrenzesindAktienanzu-
rechnen,diezurBedienungvonSchuldverschreibungenund/oderGenussrechten
mitWandlungs-oderOptionsrechtenbzw.einerWandlungspflichtauszugebensind,



12

soferndieSchuldverschreibungenbzw.dieGenussrechtewährendderLaufzeitdieser
ErmächtigungunterAusschlussdesBezugsrechtsausgegebenwerden;anzurechnen
sindfernerAktien,diewährendderLaufzeitdieserErmächtigungaufgrundeiner
ErmächtigungzurVerwendungeigenerAktiengemäß§71Absatz 1Nr. 8Satz 5AktG
unterAusschlussdesBezugsrechtsveräußertwerden.

 FerneristderVorstandermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsratsdenweiteren
InhaltderAktienrechteunddieBedingungenderAktienausgabefestzulegen.“

7.  Beschlussfassung über die Möglichkeit zur Verwendung eines Teils 
des genehmigten Kapitals zur Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter der 
Gesellschaft oder von Konzernunternehmen unter Ausschluss des 
Bezugsrechts und entsprechende Änderung sowie weitere Anpassung 
der Satzung

VorstandundAufsichtsratschlagenvor,dieErmächtigungin§7Absatz 2zurVerwendung
eines Teils des genehmigten Kapitals zu erneuern und zu beschließen:

a. DerVorstandwirdermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsratsvondemunter
Tagesordnungspunkt 6beschlossenengenehmigtenKapitaleinenBetragvonbiszu
1.000.000 EURdurchAusgabeneuer,aufdenNamenlautenderStückaktienalsBeleg-
schaftsaktienzuverwenden.DerVorstandwirdzudiesemZweckermächtigt,mit
ZustimmungdesAufsichtsratsdasBezugsrechtderAktionäreauszuschließen,um
dieneuenAktienanPersonen,dieineinemArbeitsverhältniszuderGesellschaftoder
einemihrerKonzernunternehmenstehen,auszugeben.VonderErmächtigungkann
einmalodermehrmals,insgesamtjedochhöchstensbiszudeminSatz 1genannten
BetragGebrauchgemachtwerden.
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b. IndieSatzungsollsomitunterAufhebungdesbisherigen§7Absatz 2folgender
§7 Absatz 2neueingefügtwerden:

 „(2) DerVorstand ist ermächtigt,mit ZustimmungdesAufsichtsrats vondem
nachAbsatz 1bestehendengenehmigtenKapitaleinenBetragvonbiszu
1.000.000 EURdurchAusgabeneuer,aufdenNamenlautenderStückaktienals
Belegschaftsaktienzuverwenden.DerVorstandistzudiesemZweckermächtigt,
mitZustimmungdesAufsichtsratsdasBezugsrechtderAktionäreauszuschlie-
ßen,umdieneuenAktienanPersonen,dieineinemArbeitsverhältniszuder
GesellschaftodereinemihrerKonzernunternehmenstehen,auszugeben.Von
derErmächtigungkanneinmalodermehrmals,insgesamtjedochhöchstensbis
zudeminSatz 1genanntenBetragGebrauchgemachtwerden.“

c. §7Absatz 3derSatzungwirdgestrichen,dadieUmwandlungderGesellschaftineine
SEerfolgtist.
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8.  Beschlussfassung über die Änderung eines Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrages

VorstandundAufsichtsratschlagenvor,deram10. März2016vereinbartenÄnderungdes
Beherrschungs-undGewinnabführungsvertrageszwischenderHannoverRück SEund
derInternationalInsuranceCompanyofHannoverSEvom10. März2015zuzustimmen.

MitdieserÄnderungsolleineRegelungbetreffenddieVerzinsungdesAnspruchsauf
GewinnabführungunddesAnspruchsaufAusgleicheinesJahresfehlbetragseingefügt
werden,diebislangnochnichtimBeherrschungs-undGewinnabführungsvertragenthal-
tenwar.DieParteiengehendavonaus,dassessichlediglichumeineVertragsanpassung
handelt.VordemHintergrunddersteuerlichenAnerkennungderOrganschaftsolldessen
ungeachtetsichergestelltwerden,dassderBeherrschungs-undGewinnabführungsvertrag
auchinseinergeändertenFormaufmindestensfünfJahregeschlossenistbzw.beginnend
mitdemJahrderEintragungderÄnderungdesVertragsindasHandelsregisterauchfünf
Jahrelangdurchgeführtwird.EntsprechendsolldieRegelungbetreffenddieMindestlauf-
zeitdesBeherrschungs-undGewinnabführungsvertragangepasstwerden.ImÜbrigen
sollderBeherrschungs-undGewinnabführungsvertragunverändertbleiben.

DieÄnderungsvereinbarunglautetwiefolgt:
 
„ÄNDERUNGSVEREINBARUNGZUMBEHERRSCHUNGS-UND 
GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGVOM10.MÄRZ2015

zwischen

HannoverRück SE
Karl-Wiechert-Allee50
30625Hannover
(nachfolgend‚HANNOVERRÜCKSE‘) –

und

International Insurance Company of Hannover SE 
Roderbruchstraße26
30655Hannover
(nachfolgend‚INTERHANNOVERSE‘) –
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DieParteienvereinbaren§3desBeherrschungs-undGewinnabführungsvertragesum
folgendenneuenAbsatz 5zuergänzen:

‚(5) FürdenZeitraumzwischenFälligkeitundtatsächlicherErfüllungdesAnspruchs
aufGewinnabführunggemäß§3Absatz 1diesesVertragesbzw.desAnspruchsauf
AusgleicheinesJahresfehlbetragesgemäß§3Absatz 2diesesVertrageswerden
ZinseninderjeweilsgesetzlichenHöhenach§§352,353HGBgeschuldet.‘

Zudemwerden§4Absätze1und2desBeherrschungs-undGewinnabführungsvertrages
geändert.Sielautennunmehrwiefolgt:

‚(1)   Der Vertrag ist in seiner ursprünglichen Fassung mit Eintragung in das Handels-
registerderINTERHANNOVERSEwirksamgeworden.Erwarmitwirtschaftlicher
Rückwirkungzum1. JanuardesJahres,indemerwirksamgewordenist,aufunbe-
stimmteDauerabgeschlossenundkonntefrühestensnacheinerMindestlaufzeitvon
fünfJahrenordentlichgekündigtwerden.

(2)  Dieam10. März2016vereinbarteÄnderungdesVertragswirdmitEintragungin
dasHandelsregisterderINTERHANNOVERSEwirksam.ImRahmendesrechtlich
ZulässigensollderVertragindergeändertenFassungmitwirtschaftlicherRück-
wirkungzum1. JanuardesJahresgelten,indemdieÄnderungwirksamwird.Der
VertragistaufunbestimmteDauergeschlossen,läuftjedochmindestensbiszum
AblaufvonfünfJahrennachWirksamwerdenderÄnderung(Mindestlaufzeit)und
kannerstmalszumAblaufdesfünftenJahres,dasaufdasJahrderÄnderungdes
Vertragsfolgt,beendetwerdenunddannjeweilszumAblaufdes31. Dezember
einesjedenJahres.DieKündigungsfristbeträgt6(sechs)Monate.DieKündigung
hatschriftlichzuerfolgen.FürdieEinhaltungderFristkommtesaufdenZeitpunkt
desZugangsdesKündigungsschreibensbeideranderenVertragsparteian.‘

ImÜbrigenbleibtderBeherrschungs-undGewinnabführungsvertragunverändert.

Hannover,den10. März2016

HannoverRück SE InternationalInsuranceCompanyofHannoverSE“
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DerBeherrschungs-undGewinnabführungsvertraginderdurchdieseÄnderungsverein-
barunggeändertenFormlautetdamitwiefolgt:

„BEHERRSCHUNGS-UNDGEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG

zwischen

HannoverRück SE
Karl-Wiechert-Allee50
30625Hannover
(nachfolgend‚HANNOVERRÜCKSE‘) –

und

International Insurance Company of Hannover SE 
Roderbruchstraße26
30655Hannover
(nachfolgend‚INTERHANNOVERSE‘) –

wirddernachfolgendeBeherrschungs-undGewinnabführungsvertragabgeschlossen:

§ 1
INTERHANNOVERSEunterstelltihreLeitungderHANNOVERRÜCKSE.Demgemäß
hatdieHANNOVERRÜCKSEeinWeisungsrechtgegenüberderINTERHANNOVERSE.

§ 2
DieEigenverantwortlichkeitdesVorstandsderINTERHANNOVERSEfürdieEinhaltung
der die Versicherung betreffenden gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorschriften 
sowiederaufsichtsbehördlichenVerwaltungsgrundsätzebleibtunberührt.DieHANNOVER
RÜCKSEenthältsichdaherallerWeisungen,beiderenBefolgungnachobjektiverBe-
urteilungdieBelangederVersichertennichtausreichendgewahrtsindoderdiedauernde
ErfüllbarkeitderVersicherungsverträgegefährdetwird.

§3
(1)  DieINTERHANNOVERSEverpflichtetsich,ihrengesamtenGewinnandieHANNO-

VERRÜCKSEabzuführen;§301AktGinseinerjeweiligenFassungistzubeachten.

(2)  FürdieVerlustübernahmedurchdieHANNOVERRÜCKSEgeltendieVorschriften
des§302AktGinihrerjeweilsgültigenFassung.
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(3)  DieINTERHANNOVERSEdarfBeträgeausdemJahresüberschussnurinsoweit
indieGewinnrücklagen –mitAusnahmedergesetzlichenRücklagen –einstellen,
alsdieshandelsrechtlichzulässigundbeivernünftigerkaufmännischerBeurtei-
lungwirtschaftlichbegründetist.WährendderDauerdiesesVertragesgebildete
GewinnrücklagensindaufVerlangenvonHANNOVERRÜCKSEaufzulösenundzum
AusgleicheinesJahresfehlbetrageszuverwendenoderalsGewinnabzuführen.Die
AbführungvonErträgenausderAuflösungvonKapitalrücklagenundvorvertraglichen
anderenGewinnrücklagenistausgeschlossen.DiedurchGesetz,Verordnungoder
aufsichtsbehördliche Anordnung vorgeschriebenen Zuführungen verbleiben bei der 
INTER HANNOVERSE.DieINTERHANNOVERSEdarfimerforderlichenUmfang
freieRücklagenbilden,uminsbesonderediegesetzlichenSolvabilitätsvorschriften
zuerfüllen.

(4)  DieVerpflichtungzurGewinnabführungbzw.zurVerlustübernahmegilterstmals
fürdasErgebnisdesGeschäftsjahres,indemdieserVertragwirksamwird.

(5)  FürdenZeitraumzwischenFälligkeitundtatsächlicherErfüllungdesAnspruchs
aufGewinnabführunggemäß§3Absatz 1diesesVertragesbzw.desAnspruchsauf
AusgleicheinesJahresfehlbetragesgemäß§3Absatz 2diesesVertrageswerden
ZinseninderjeweilsgesetzlichenHöhenach§§352,353HGBgeschuldet.

§ 4
(1)   Der Vertrag ist in seiner ursprünglichen Fassung mit Eintragung in das Handels-

registerderINTERHANNOVERSEwirksamgeworden.Erwarmitwirtschaftlicher
Rückwirkungzum1. JanuardesJahres,indemerwirksamgewordenist,aufunbe-
stimmteDauerabgeschlossenundkonntefrühestensnacheinerMindestlaufzeitvon
fünfJahrenordentlichgekündigtwerden.

(2)  Dieam10. März2016vereinbarteÄnderungdesVertragswirdmitEintragungin
dasHandelsregisterderINTERHANNOVERSEwirksam.ImRahmendesrechtlich
ZulässigensollderVertragindergeändertenFassungmitwirtschaftlicherRück-
wirkungzum1. JanuardesJahresgelten,indemdieÄnderungwirksamwird.Der
VertragistaufunbestimmteDauergeschlossen,läuftjedochmindestensbiszum
AblaufvonfünfJahrennachWirksamwerdenderÄnderung(Mindestlaufzeit)und
kannerstmalszumAblaufdesfünftenJahres,dasaufdasJahrderÄnderungdes
Vertragsfolgt,beendetwerdenunddannjeweilszumAblaufdes31. Dezember
einesjedenJahres.DieKündigungsfristbeträgt6(sechs)Monate.DieKündigung
hatschriftlichzuerfolgen.FürdieEinhaltungderFristkommtesaufdenZeitpunkt
desZugangsdesKündigungsschreibensbeideranderenVertragsparteian.
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(3)  DerVertragkannvonbeidenVertragspartnernohneEinhaltungeinerFristaus
wichtigemGrundgekündigtwerden.

(4)  EinwichtigerGrundliegtinsbesonderevor,

• wenndiezuständigeAufsichtsbehörde(derzeitdieBundesanstaltfürFinanz-
dienstleistungsaufsicht) die Kündigung des Vertrages verlangt,

• wennsichfürdiesenVertragwesentlichesteuerlicheVorschriftenoderderen
AuslegungdurchdieRechtsprechungändern,

• beiVeräußerungoderEinbringungderbeherrschtenGesellschaftdurch 
die Obergesellschaft,

• wenndieObergesellschaftoderdiebeherrschteGesellschaftaufgelöstodereine
vondiesenObjekteinesUmwandlungsvorgangsimSinnedesUmwandlungs-
gesetzeswird.

§5
SoweiteineBestimmungdiesesVertragesunwirksamseinsollte,wirddadurchdieGültig-
keitdesübrigenVertragsinhaltsnichtberührt.DieweggefalleneBestimmungistdurch
eineRegelungzuersetzen,diedemZweckderweggefallenenBestimmunginrechtlich
zulässigerWeiseamnächstenkommt.

Hannover,den10. März2016

Unterschriften“
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DieseÄnderungsvereinbarungzumBeherrschungs-undGewinnabführungsvertragbedarf
derZustimmungsowohlderHauptversammlungderInternationalInsuranceCompany
ofHannoverSEwieauchderHauptversammlungderHannoverRück SE.DieHaupt-
versammlungderInternationalInsuranceCompanyofHannoverSEhatderÄnderungs-
vereinbarungam17. März2016zugestimmt.DerZustimmungsbeschlussderHauptver-
sammlungderHannoverRück SEbedarfeinerMehrheit,diemindestensdreiVierteldes
beiderBeschlussfassungvertretenenGrundkapitalsumfasst.

DieÄnderungsvereinbarungwirdmitderEintragungindasHandelsregisterdesSitzes
derInternationalInsuranceCompanyofHannoverSEwirksamundgiltauchnachderEin-
tragungrückwirkendfürdieZeitabdem1. JanuardesJahres,indemsiewirksamwird.

DieÄnderungsvereinbarungzwischenderGesellschaftundderInternationalInsurance
CompanyofHannoverSE,derBeherrschungs-undGewinnabführungsvertraginder
ursprünglichenundinderdurchdieÄnderungsvereinbarunggeändertenForm,die
JahresabschlüsseundLageberichtederHannoverRück SEfürdieletztendreiGeschäfts-
jahre,dieJahresabschlüsseundLageberichtederInternationalInsuranceCompany
ofHannoverSEfürdieGeschäftsjahre2012,2013und2014sowiedergemeinsame
BerichtdesVorstandsderGesellschaftunddesVorstandsderInternationalInsurance
CompanyofHannoverSEzurÄnderungsvereinbarungdesBeherrschungs-undGewinn-
abführungsvertrages sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung über das Internet verfügbar  
(www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2016)undwerdenauchinder
HauptversammlungderGesellschaftausliegen.ZudemwirdderVorstanddieseÄnderungs-
vereinbarungzumBeherrschungs-undGewinnabführungsvertragerläutern.
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Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten  
5 bis 7 an die Hauptversammlung

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 nach §§ 203 Absatz 2, 
221 Absatz 4 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG (in Verbin-
dung mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c) ii) der SE-Verordnung)

DerVorstandwarbislangdurchdieBeschlüssederHauptversammlungvom3. Mai2011
zudenTagesordnungspunkten8bis11ermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsrats
bestimmteWandelschuldverschreibungen,Optionsschuldverschreibungen,Gewinnschuld-
verschreibungenund/oderGenussrechtemitWandlungs-oderOptionsrechtenoderWand-
lungspflichtenaufAktienderGesellschaftauszugeben.DieseErmächtigungläuftam
2. Mai2016aus.VorstandundAufsichtsratbittendieAktionärederGesellschaftunter
demTagesordnungspunkt 5daherumdieErneuerungderErmächtigungzurBegebung
solcher Instrumente (im Folgenden gemeinsam als „Schuldverschreibungen“ bezeichnet) 
miteinerLaufzeitbiszum9. Mai2021.

DieSchuldverschreibungenkönnenjeweilsmitWandlungs-oderOptionsrechtenoder
WandlungspflichtenaufAktienderGesellschaftversehenwerden.DenInhabernder
SchuldverschreibungenundGenussrechtewirddadurchdieMöglichkeiteröffnet,Aktien
derGesellschaftzuerwerben,indemsieihrebereitsandieGesellschafterbrachtenLeis-
tungeninEigenkapitalumwandeln(Wandlungsrecht)odereinezusätzlicheEinzahlungin
dasEigenkapitalderGesellschaftleisten(Optionsrecht).DieGesellschaftkannbeieiner
Emissionauchbeschließen,dassdiebegebenenSchuldverschreibungenspäteraufVer-
langenderGesellschaftinAktienderGesellschaftzutauschensind(Wandlungspflicht).Zur
LieferungderAktienbeiAusübungderWandlungs-oderOptionsrechtebeziehungsweise
ErfüllungderWandlungspflichtstehtderGesellschaftnachdemBeschlussvorschlagins-
gesamteinbedingtesKapitalvonbiszu60.298.567 EURzurVerfügung,dasderGesell-
schaftdieAusgabevonbiszu60.298.567neuenAktienermöglicht(entsprechend50%
desderzeitigenGrundkapitals).

DervorgeseheneErmächtigungsrahmenentsprichtdamitinBezugaufdasVolumen
dermaximalauszugebendenneuenAktienderbisherigenErmächtigungvom3. Mai
2011.DieMaximalhöhedesGesamtnennbetragsderSchuldverschreibungensollvon
500.000.000 EURauf1.000.000.000 EURangepasstwerden.DamitwirddemUmstand
Rechnunggetragen,dassderBörsenkursderGesellschaftseitderBeschlussfassungüber
diebisherigeErmächtigungdeutlichgestiegenist.WürdedieGesellschaftheuteeine
Schuldverschreibungbegeben,dieihremInhaberdenUmtauschinAktienderGesellschaft
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ermöglicht,mussangesichtsdeshöherenBörsenkursesaucheindeutlichhöhererNenn-
betragfürdieSchuldverschreibungveranschlagtwerdenalsvorfünfJahren.

DieunterdemTagesordnungspunkt 5vorgeschlagenenFormenderSchuldverschreibun-
gen (auf den Inhaber oder Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld-
verschreibungen,Gewinnschuldverschreibungenund/oderGenussrechte)dienennach
VorstellungdesVorstandsinersterLiniedazu,dieKapitalausstattungderGesellschaft
beiBedarfzügigundflexibelstärkenzukönnen.

DiezumgegenwärtigenZeitpunktweitgehendoffeneFestlegungderBedingungenfür
dieBegebungdergenanntenSchuldverschreibungenermöglichtesderGesellschaftzum
einen,aufdiejeweilsaktuellenMarktverhältnisseangemessenzureagierenundneues
KapitalzumöglichstgeringenKostenaufzunehmen.ZumanderenkanndieGesellschaft
damitunterBerücksichtigungderVorgabendes§89Versicherungsaufsichtsgesetz(VAG)
(bzw.einerNachfolgeregelung)beziehungsweisedersog.Solvabilität(Solvency) II –Richt-
linie(Richtlinie2009/138/EG)unddaraufbezogenernationalerodervonderEuropä-
ischenUnionbeschlossenerUmsetzungsmaßnahmeninihrerjeweilsgeltendenFassung
ihreEigenmittelausstattungverbessern.Reinvorsorglichsollmitdervorgeschlagenen
ErmächtigungauchdieMöglichkeitgeschaffenwerden,dieseSchuldverschreibungenwie
eingenehmigtesKapitalzumliquiditätsschonendenErwerbvonVermögensgegenständen,
insbesonderezumErwerbvonUnternehmenundBeteiligungenhieran,zunutzen.Inder
PraxisdürftedieseVerwendungjedochgegenüberdemgenehmigtenKapitalvonunter-
geordneterBedeutungsein.

BeiderBegebungvonSchuldverschreibungenhabendieAktionärederGesellschaftgemäß
§221Absatz 4AktGgrundsätzlicheinBezugsrechthierauf.MitderunterTagesordnungs-
punkt 5erbetenenErmächtigungsollderGesellschaftdieMöglichkeiteröffnetwerden,das
Bezugsrechtinbestimmten,nachfolgendimEinzelnenerläutertenFällenauszuschließen,
wenndiesimüberwiegendenInteressederGesellschafterforderlichseinsollte.Diese
Möglichkeitistallerdingssummenmäßigbegrenzt,umeinermöglichenVerwässerungder
vomBezugsrechtausgeschlossenenAktionärevorzubeugen.InsgesamtdarfdieSumme
derAktien,dieunterSchuldverschreibungenauszugebensind,welcheunterAusschluss
desBezugsrechtsausgegebenwerden,einenanteiligenBetragdesGrundkapitalsvon
24.119.426 EUR(entsprechend20%desderzeitigenGrundkapitals)nichtübersteigen.
AufdieseGrenzeanzurechnensindAktien,diewährendderLaufzeitderunterdenTages-
ordnungspunkten6und7erbetenenErmächtigungausgenehmigtemKapitalunterAus-
schlussdesBezugsrechtsausgegebenwerden,sowiefernerAktien,diewährendder
LaufzeitdieserErmächtigungaufgrundeinerErmächtigungzurVerwendungeigener
Aktiengemäß§71Absatz 1Nr. 8Satz 5AktGunterAusschlussdesBezugsrechtsver-
äußertwerden.InsoweitistesderGesellschaftverwehrt,unterBezugsrechtsausschluss
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AktienaufgrundmehrererErmächtigungenauszugeben,wenndamitinderSummeder
Betragvon20%desderzeitigenGrundkapitalsüberschrittenwird.ZumBeispielkönnte
dieGesellschaftnichtdieunterTagesordnungspunkt 6vorgeschlageneErmächtigungzur
AusgabevonAktienausgenehmigtemKapitalunterBezugsrechtsausschlussimUmfang
von 10 % des Grundkapitals ausnutzen und außerdem noch Schuldverschreibungen unter 
AusschlussdesBezugsrechtsausgeben,dieeineWandlunginAktienimUmfangvon15%
desGrundkapitalsermöglichen.DieswürdemitderBegrenzungaufinsgesamt20%des
derzeitigenGrundkapitalskollidieren.

ImEinzelnensolleinAusschlussdesBezugsrechtsinfolgendenFällenmöglichsein:

•  Für die Ausgabe von Schuldverschreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrech-
ten oder Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft versehen sind, soll der Vor-
standinentsprechenderAnwendungvon§186Absatz 3Satz 4AktG(inVerbindung
mitArtikel 9Absatz 1Buchstabe c)ii)derSE-Verordnung)ermächtigtwerden,das
Bezugsrechtauszuschließen,wennderAusgabepreisdesjeweiligenFinanzierungs-
instrumentsdenMarktwertnichtwesentlichunterschreitet.DieserBezugsrechts-
ausschlusskönnteunterUmständenerforderlichwerden,wenneineSchuldver-
schreibungschnellplatziertwerdensoll,umeingünstigesMarktumfeldzunutzen.
DurchdenAusschlussdesBezugsrechtserhältdieGesellschaftindiesemFalldie
erforderlicheFlexibilität,einegünstigeBörsensituationkurzfristigzunutzen.Dem-
gegenüber ist die Ausgabe der hier behandelten Schuldverschreibungen unter 
GewährungeinesBezugsrechtsunterUmständenwenigerattraktiv,dazurWahrung
derBezugsfristderAusgabepreisbereitszueinemsehrfrühenZeitpunktfestgesetzt
werdenmuss.Dieskann,insbesonderewenndieMärkteeinehoheVolatilitätauf-
weisen,dazuführen,dasserheblichePreisabschlägegemachtwerdenmüssen.  
 
DieInteressenderAktionärewerdenindiesemFalldadurchgewahrt,dassdie
SchuldverschreibungennichtwesentlichunterdemMarktwertausgegebenwerden,
wodurchderWertdesBezugsrechtspraktischgegennullgeht.DieseErmächtigung
istaufdiein§186Absatz 3Satz 4AktGvorgeseheneGrenzevon10%desGrund-
kapitalsbeschränkt.Aufdiese10%sinddiejenigenAktienanzurechnen,diedie
währendderLaufzeitderErmächtigungaufGrundeinerentsprechendenErmäch-
tigungunterAusschlussdesBezugsrechtsinunmittelbareroderentsprechender
Anwendungvon§186Absatz 3Satz 4AktGausgegebenbeziehungsweiseveräußert
wurden.Unabhängigdavon,obentsprechendeErmächtigungenmitderMöglich-
keiteinesBezugsrechtsausschlusseseinzelnoderkumulativausgenutztwerden,soll
insgesamtdieGrenzevon10%desGrundkapitalsnach§186Absatz 3Satz 4AktG
nichtüberschrittenwerden.DieverschiedenenvorgeschlagenenundinderSatzung
enthaltenenErmächtigungenmitderMöglichkeitdesBezugsrechtsausschlusses
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nach§186Absatz 3Satz 4AktGsollendemVorstandinderkonkretenSituationdie
Möglichkeitgeben,dasFinanzierungsinstrumentzuwählen,welchesimInteresse
derGesellschaftundderAktionäreambestengeeignetist.

• DerVorstandsollfernermitZustimmungdesAufsichtsratsermächtigtwerden,bei
der Ausgabe von Schuldverschreibungen, die in ihrer Ausstattung nicht aktiengleich 
oderaktienähnlichausgestaltetsind,alsoinsbesonderekeineTeilhabeamGewinn
und/oderLiquidationserlösgewähren,unddienichtmitWandlungs-oderOptions-
rechtenoderWandlungspflichtenverbundensind,dasBezugsrechtderAktionäre
auszuschließen.UnterderPrämisseeinerobligationsähnlichenAusgestaltungder
SchuldverschreibungenwirddiemitgliedschaftlichePositionderAktionärenicht
betroffen;wederdasStimmrechtnochderanteiligeDividendenanspruchoderder
AnteilamGesellschaftsvermögenwürdendurcheinebezugsrechtsloseSchuldver-
schreibungsemissionverändert.ImFalleeinesBezugsrechtsausschlussesmüss-
ten die Schuldverschreibungen zudem verbindlich zu marktgerechten Ausgabe-
bedingungenbegebenwerden,sodasssichdiesbezüglichschonkeinnennenswerter
Bezugsrechtswertergäbe.DemgegenüberwirdderVorstanddurchdieMöglich-
keiteinesBezugsrechtsausschlussesindieLageversetzt,einniedrigesZinsniveau
bzw.einegünstigeNachfragesituationflexibelundkurzfristigfüreineEmissionzu
nutzen.DadurchisterinderLage,dasPlatzierungsrisikodeutlichzureduzieren.
DagegenbestündebeieinerBezugsrechtsemissiondiejenachMarktlagemehr
oderwenigergroßeGefahr,dasssichdieeinmalfestgesetztenKonditionenbis
zumZeitpunktdertatsächlichenPlatzierungamMarktalsnichtmehrmarktgerecht
erweisen.DieGesellschaftliefedaherGefahr,dieSchuldverschreibungengarnicht
platzierenzukönnen,oderaber,diesezugünstigzuplatzieren.Beideswärenicht
imInteressederGesellschaftoderihrerAktionäre.UmdemSchutzbedürfnisder
AktionäreRechnungzutragen,wirdderVorstandjedochimEinzelfallsorgfältig
prüfen,obeinBezugsrechtsausschlussimInteressederGesellschafterforderlich
ist.InjedemFallbehaltendieAktionäreauchbeieinerbezugsrechtslosenBege-
bungderSchuldverschreibungendieMöglichkeit,dieseimRahmenderPlatzierung
oderanschließendüberdieBörsezuerwerben.

• DerVorstandsollaußerdemmitZustimmungdesAufsichtsratsermächtigtwerden,
beiderAusgabevonSchuldverschreibungenuntergrundsätzlicherWahrungder
BezugsrechtederAktionäredieBezugsrechtefürSpitzenbeträgeauszuschließen.
Dieskannerforderlichwerden,wennanderseinpraktikablesBezugsverhältnisnicht
zuerreichenist.DerWertsolcherSpitzenbeträgeistfürdeneinzelnenAktionärin
allerRegelgering.AuchdermöglicheVerwässerungseffektistwegenderBeschrän-
kungaufSpitzenbeträgezuvernachlässigen.DieGesellschaftwirdsichbemühen,
freieSpitzenimInteressederAktionärebestmöglichzuverwerten.
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• DarüberhinaussolldasBezugsrechtausgeschlossenwerden,soweitdieserfor-
derlich ist, um auch den Inhabern von Instrumenten mit Wandlungs- und Options-
rechtenoderWandlungspflichteneinBezugsrechtzugewähren,wiees ihnen
zustünde,wennsieihrWandlungs-oderOptionsrechtbereitsausgeübtbeziehungs-
weiseihreWandlungspflichtbereitserfüllthätten.Finanzierungsinstrumentewie
diehierbeschriebenenenthalteninihrenBedingungenregelmäßigsog.Verwäs-
serungsschutzklauselnfürdenFall,dassdieGesellschaftweiteresolcherFinan-
zierungsinstrumenteoderAktienemittiert,aufdiedieAktionäreeinBezugsrecht
haben.DamitderWertdieserFinanzierungsinstrumentedurchsolcheMaßnahmen
nichtbeeinträchtigtwird,erhaltendieInhaberdieserFinanzierungsinstrumentein
derRegeldadurcheinenAusgleich,dassderUmtausch-oderBezugspreisermäßigt
wirdoderdasssieebenfallseinBezugsrechtaufdiespäteremittiertenFinanzie-
rungsinstrumenteoderAktienerhalten.UmsichinsoweitgrößtmöglicheFlexibilität
zuerhalten,solldaherauchfürdiesenFalldieMöglichkeitzumBezugsrechtsaus-
schlussbestehen.DiesdienteinererleichtertenPlatzierungunddamitletztlichder
optimalenFinanzstrukturderGesellschaft.

• SchließlichsolldasBezugsrechtausgeschlossenwerdenkönnen,umSchuldver-
schreibungengegenSachleistungenbegebenzukönnen.DieErmächtigungzur
Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen soll der Gesellschaft 
höchstvorsorglichdieMöglichkeitverschaffen,dieseFinanzierungsinstrumente
auchimZusammenhangmitdemErwerbvonVermögensgegenständeneinzu-
setzen.DieskanninsbesonderebeimErwerbvonUnternehmen,Unternehmens-
teilenoderBeteiligungenpraktischwerden.InsolchenFällenbestehendieVer-
käuferhäufigdarauf,eineGegenleistunginandererFormalsGeldodernurGeldzu
erhalten.DannkanneseineinteressanteAlternativedarstellen,anstelleoderneben
derGewährungvonAktienoderBarleistungenSchuldverschreibungenmitOptions-
oderWandlungsrechtenoderGenussrechteanzubieten.DieseMöglichkeitschafft
zusätzlicheFlexibilitätunderhöhtdieChancenderGesellschaftbeiAkquisitionen. 
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SowohldieErmächtigungzurAusgabegegenSacheinlagenalsaucheindiesbezüg-
licherBezugsrechtsausschlusssollenjedochnurdannausgenutztwerden,wennder
ErwerbdesbetreffendenGegenstandsimwohlverstandenenInteressederGesell-
schaftliegtundeinanderweitigerErwerb,insbesonderedurchKauf,rechtlichoder
tatsächlichnichtodernurzuungünstigerenBedingungeninBetrachtkommt.In
diesenFällenwirddieGesellschaftstetsprüfen,obeinebensogeeigneterWegzum
ErwerbderSachezurVerfügungsteht,derinseinenAuswirkungenwenigerstark
indieStellungderAktionäreeingreift.SowirdbeidemErwerbvonSacheinlagen
regelmäßigzuprüfensein,obz.B.anstelleeinesBezugsrechtsausschlussesden
nichtamEinlagevorgangbeteiligtenAktionärenaucheinparallelesBezugsrecht
gegenBarleistunggewährtwerdenkann.DemInteressederAktionärewirdwei-
terdadurchRechnunggetragen,dassderVorstandbeidemErwerbvonSachein-
lagengegendieBegebungeinerSchuldverschreibungund/odervonGenussrechten
und/oderdieAusgabeneuerAktiensorgfältigprüfenwird,obderWertderSachein-
lageineinemangemessenenVerhältniszumWertderbegebenenInstrumentesteht.

DerVorstandwirdinderjeweilsnächstenHauptversammlungübereineAusnutzung
dieserErmächtigungenberichten.
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Bericht des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 nach  
§§ 203 Absatz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG (in  
Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c) ii) der SE-Verordnung)

DieGesellschafthattezuletztinderHauptversammlungam4. Mai2010eingenehmigtes
Kapitalbeschlossen.DessenGültigkeitsdaueristam3. Mai2015abgelaufen.DerVor-
standundderAufsichtsratbittendieAktionärederGesellschaftunterdenTagesordnungs-
punkten6und7,einneuesgenehmigtesKapitalmiteinerLaufzeitbiszum9. Mai2021
zubeschließen.

DemVorstandsollmitdemneuengenehmigtenKapital,wiebereitsinderVergangenheit,
eineffektivesMittelandieHandgegebenwerden,aufaktuelleMarktentwicklungen,ins-
besondereeinegünstigeBörsensituation,zeitnahreagierenzukönnen.Soweitdieszur
SicherungderWettbewerbspositionsowiezurAufrechterhaltungdeshervorragenden
RatingsderHannoverRückerforderlichwerdensollte,stelltdievorgeschlageneErmäch-
tigungeinflexiblesInstrumentdar,dieKapitalausstattungderGesellschaftauchkurz-
fristigverbessernzukönnen.DiesistinsbesonderevordemHintergrundzusehen,dass
sichinderaktuellenSituationandenKapitalmärktensowiederLagederRückversiche-
rungsbranchekurzfristigsowohlChancenzurVerbesserungderWettbewerbsposition,
etwadurchUnternehmensakquisitionen,alsauchdamitverbundeneNotwendigkeitenzu
Kapitalmaßnahmenergebenkönnen.IndiesenFällenmussdieGesellschaftinderLage
sein,schnellundflexibelzureagieren,ohneaufdienächsteordentlicheHauptversamm-
lungwartenzumüssen.

BeisolchenMaßnahmenistdenAktionärengrundsätzlicheinBezugsrechteinzuräumen.
DieEinräumungdesBezugsrechtskannauchinderWeiseerfolgen,dassdieneuenAktien
voneinemKreditinstitutmitderVerpflichtungübernommenwerden,siedenAktionären
imWegeeinessog.„mittelbarenBezugsrechts“anzubieten.DervorgeschlageneBeschluss
siehtjedochvor,dassdasBezugsrechtzurGlättungvonSpitzenbeträgen,zurBedienung
vonSchuldverschreibungenoderGenussrechtenmitUmtausch-oderBezugsrechten,
unterdenVoraussetzungendes§186Absatz 3Satz 4AktG(inVerbindungmitArtikel 9
Absatz 1Buchstabec)ii)derSE-Verordnung)sowiezurAusgabevonAktiengegenSach-
einlagenausgeschlossenwerdenkann.

DieMöglichkeitenzumBezugsrechtsausschlusssindallerdingssummenmäßigbegrenzt,
umeinermöglichenVerwässerungdervomBezugsrechtausgeschlossenenAktionärevor-
zubeugen.InsgesamtdarfdieSummederAktien,dieaufgrunddesgenehmigtenKapitals
unterAusschlussdesBezugsrechtsausgegebenwerden,einenanteiligenBetragvon
24.119.426 EUR(entsprechend20%desderzeitigenGrundkapitals)nichtüberschreiten.
AufdieseGrenzesindAktienanzurechnen,diezurBedienungvonSchuldverschreibungen
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und/oderGenussrechtenmitWandlungs-oderOptionsrechtenbzw.einerWandlungs-
pflichtauszugebensind,soferndieSchuldverschreibungenbzw.dieGenussrechtewäh-
rendderLaufzeitderunterTagesordnungspunkten6und7erbetenenErmächtigungunter
AusschlussdesBezugsrechtsausgegebenwerden.AnzurechnensindfernerAktien,die
währendderLaufzeitdieserErmächtigungaufgrundeinerErmächtigungzurVerwendung
eigenerAktiengemäß§71Absatz 1Nr. 8Satz 5AktGunterAusschlussdesBezugsrechts
veräußertwerden.InsoweitistesderGesellschaftverwehrt,unterBezugsrechtsausschluss
AktienaufgrundmehrererErmächtigungenauszugeben,wenndamitinderSummeder
Betragvon20%desderzeitigenGrundkapitalsüberschrittenwird.

ImEinzelnensolleinAusschlussdesBezugsrechtsinfolgendenFällenmöglichsein:

• DerVorstandsollmitZustimmungdesAufsichtsratsermächtigtsein,beiderAus-
gabeneuerAktienuntergrundsätzlicherWahrungderBezugsrechtederAktionäre
dieBezugsrechtefürSpitzenbeträgeauszuschließen.Dieskannerforderlichwer-
den,wennanderseinpraktikablesBezugsverhältnisnichtzuerreichenist.DerWert
solcherSpitzenbeträgeistfürdeneinzelnenAktionärinallerRegelgering.Auch
dermöglicheVerwässerungseffektistwegenderBeschränkungaufSpitzenbeträge
zuvernachlässigen.DieGesellschaftwirdsichbemühen,freieSpitzenimInteresse
derAktionärebestmöglichzuverwerten.

• DarüberhinaussolldasBezugsrechtausgeschlossenwerdenkönnen,soweitdies
erforderlich ist, um auch den Inhabern von Instrumenten mit Wandlungs- und Op-
tionsrechtenoderWandlungspflichteneinBezugsrechtzugewähren,wieesihnen
zustünde,wennsieihrWandlungs-oderOptionsrechtbereitsausgeübtbeziehungs-
weiseihreWandlungspflichtbereitserfüllthätten.Finanzierungsinstrumentewie
etwaWandelanleihenenthalteninihrenBedingungenregelmäßigsog.Verwäs-
serungsschutzklauselnfürdenFall,dassdieGesellschaftweiteresolcherFinan-
zierungsinstrumenteoderAktienemittiert,aufdiedieAktionäreeinBezugsrecht
haben.DamitderWertdieserFinanzierungsinstrumentedurchsolcheMaßnahmen
nichtbeeinträchtigtwird,erhaltendieInhaberdieserFinanzierungsinstrumentein
derRegeldadurcheinenAusgleich,dassderUmtausch-oderBezugspreisermäßigt
wirdoderdasssieebenfallseinBezugsrechtaufdiespäteremittiertenFinanzie-
rungsinstrumenteoderAktienerhalten.UmsichinsoweitgrößtmöglicheFlexibilität
zuerhalten,solldaherauchfürdiesenFalldieMöglichkeitzumBezugsrechtsaus-
schlussbestehen.DiesdienteinererleichtertenPlatzierungunddamitletztlichder
optimalenFinanzstrukturderGesellschaft.
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• DerVorstandsollmitZustimmungdesAufsichtsratsaußerdemermächtigtsein,
AktienmiteinemanteiligenBetragvonbiszu10%desbeiWirksamwerdendieser
ErmächtigungundbeiderBeschlussfassungüberdieAusübungderErmächtigung
vorhandenenGrundkapitalsbörsenkursnahunterAusschlussdesBezugsgemäß
§186Absatz 3Satz 4AktG(inVerbindungmitArtikel 9Absatz 1Buchstabe c)ii)der
SE-Verordnung)auszugeben.DieseErmächtigungsolldenVorstandindieLagever-
setzen,einegünstigeBörsensituationauszunutzenundAktienkurzfristiginsbeson-
derebeiinstitutionellenInvestorenzuplatzieren.DerAusschlussdesBezugsrechts
ermöglichtindiesemFalleinschnellesundflexiblesHandelnundeinePlatzierung
derAktiennaheamBörsenkurs.ImVergleichdazuistdieAusgabevonAktienunter
GewährungeinesBezugsrechtsunterUmständenwenigerattraktiv,dazurWahrung
derBezugsfristderAusgabepreisbereitszueinemsehrfrühenZeitpunktfestgesetzt
werdenmuss.Dieskann,insbesonderewenndieMärkteeinehoheVolatilitätauf-
weisen,dazuführen,dasserheblichePreisabschlägegemachtwerdenmüssen. 
 
DieInteressenderAktionärewerdenindiesemFalldadurchgewahrt,dassdie
neuenAktiennichtwesentlichunterdemBörsenkursausgegebenwerdendürfen,
wodurchderWertdesBezugsrechtsindiesenFällenpraktischgegennullgeht.
DieseErmächtigungistaufdiein§186Absatz 3Satz 4AktGvorgeseheneGrenze
von10%desGrundkapitalsbeschränkt.Aufdiese10%sinddiejenigenAktien
anzurechnen,diewährendderLaufzeitderunterTagesordnungspunkten 6und
7erbetenenErmächtigungaufGrundeinerentsprechendenErmächtigungunter
AusschlussdesBezugsrechtsinunmittelbareroderentsprechenderAnwendung
des§186Absatz 3Satz 4AktGausgegebenbeziehungsweiseveräußertwerden.
Unabhängigdavon,obentsprechendeErmächtigungenmitderMöglichkeiteines
Bezugsrechtsausschlusseseinzelnoderkumulativausgenutztwerden,sollinsge-
samtdieGrenzevon10%desGrundkapitalsnach§186Absatz 3Satz 4AktGnicht
überschrittenwerden.DieverschiedenenErmächtigungenmitderMöglichkeitdes
Bezugsrechtsausschlussesnach§186Absatz 3Satz 4AktGsollendemVorstand
inderkonkretenSituationdieMöglichkeitgeben,dasFinanzierungsinstrument
zuwählen,welchesimInteressederGesellschaftundderAktionäreambesten
geeignetist.

• SchließlichsolldasBezugsrechtausgeschlossenwerdenkönnen,umAktienauch
zukünftiggegenSachleistungenbegebenzukönnen.DieErmächtigungzurAusgabe
vonAktiengegenSacheinlagensollderGesellschaftdieMöglichkeitverschaffen,
AktienderGesellschaftauchimZusammenhangmitdemErwerbvonVermögens-
gegenständeneinzusetzen.DieskanninsbesonderebeimErwerbvonUnternehmen,
UnternehmensteilenoderBeteiligungenpraktischwerden.InsolchenFällenbeste-
hendieVerkäuferhäufigdarauf,eineGegenleistunginandererFormalsGeldoder
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nurGeldzuerhalten.DannkanneseineinteressanteAlternativedarstellen,anstelle
odernebenderBarleistungAktienanzubieten.DieseMöglichkeitschafftzusätz-
licheFlexibilitätunderhöhtdieChancenderGesellschaftbeiAkquisitionen.  
 
SowohldieErmächtigungzurAusgabegegenSacheinlagenalsaucheindiesbezüg-
licherBezugsrechtsausschlusssollenjedochnurdannausgenutztwerden,wennder
ErwerbdesbetreffendenGegenstandsimwohlverstandenenInteressederGesell-
schaftliegtundeinanderweitigerErwerb,insbesonderedurchKauf,rechtlichoder
tatsächlichnichtodernurzuungünstigerenBedingungeninBetrachtkommt.In
diesenFällenwirddieGesellschaftindesstetsprüfen,obeinebensogeeigneterWeg
zumErwerbderSachezurVerfügungsteht,derinseinenAuswirkungenweniger
starkindieStellungderAktionäreeingreift.SowirdbeidemErwerbvonSachein-
lagenregelmäßigzuprüfensein,obz. B.anstelleeinesBezugsrechtsausschlusses
dennichtamEinlagevorgangbeteiligtenAktionärenaucheinparallelesBezugsrecht
gegenBarleistunggewährtwerdenkann.DemInteressederAktionärewirdweiter
dadurchRechnunggetragen,dassderVorstandsorgfältigprüfenwird,obderWert
derSacheinlageineinemangemessenenVerhältniszumWertderAktiensteht.

MitderErmächtigungzurVerwendungeinesTeilsdesgenehmigtenKapitalsgemäßTages-
ordnungspunkt 7sollderVorstandmitZustimmungdesAufsichtsratsauchzurAusgabe
vonneuenAktienanMitarbeiterderGesellschaft(Belegschaftsaktien)ermächtigtwerden.
Hierzuistesebenfallserforderlich,dassdieseAktienvomgesetzlichenBezugsrechtder
Aktionäreausgenommenwerden.DieGesellschafthatinderVergangenheitmehrfach
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammeangeboten.DerAusschlussdesBezugsrechtsder
AktionäreistdurchdieVorteilegerechtfertigt,dieeinMitarbeiterbeteiligungsprogramm
fürdieGesellschaftunddamitauchfürihreAktionärebietet.DieAusgabevonAktienan
MitarbeiterwirdvonVorstandundAufsichtsratalswichtigesInstrumentzurlangfristigen
BindungvonMitarbeiternandasUnternehmenangesehenundistdeshalbfürdieGesell-
schaftvonbesonderemInteresse.ZudemwirddieGewährungvonMitarbeiteraktienals
VergütungsformdurchFreibeträgesteuerlichbegünstigt.BeiderFestlegungdesAusgabe-
betrageskanneinebeiBelegschaftsaktienüblicheVergünstigunggewährtwerden.Für
dieAktionäreergibtsichdadurchjedochkeinerelevanteVerwässerung,davomBezugs-
rechtsausschlusswenigerals1%desderzeitigenGrundkapitalsbetroffensind.

DerVorstandwirdinderjeweilsnächstenHauptversammlungübereineAusnutzung
dieserErmächtigungenberichten.
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Angaben zu den Rechten der Aktionäre

nach§122Absatz 2,§126Absatz 1,§127,§131Absatz 1Aktiengesetz

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer  
Minderheit gemäß § 122 Absatz 2 AktG

Aktionäre,derenAnteilezusammendenzwanzigstenTeildesGrundkapitalsoderden
anteiligenBetragvon500.000,00 EURerreichen,könnenverlangen,dassGegenstände
aufdieTagesordnunggesetztundbekanntgemachtwerden.JedemneuenGegenstand
musseineBegründungodereineBeschlussvorlagebeiliegen.DieAntragstellerhaben
nachzuweisen,dasssieseitmindestensdreiMonatenvordemTagderHauptversammlung
InhaberderAktiensindunddasssiedieAktienbiszurEntscheidungüberdenAntraghalten.
Das Verlangen muss an den Vorstand gerichtet sein und der Gesellschaft unter der unten 
imAbsatz „Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 
127 AktG“angegebenenAdressespätestensam9. April 2016, 24:00 Uhrzugegangensein.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß  
§§ 126 Absatz 1 und 127 AktG

GegenanträgemitBegründunggegeneinenVorschlagvonVorstandundAufsichtsratzu
einembestimmtenPunktderTagesordnungundVorschlägevonAktionärenzurWahlvon
Aufsichtsratsmitgliedernsindbisspätestenszum25. April 2016, 24:00 Uhr (eingehend) 
ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten:

•  Postalisch oder per Fax 
HannoverRück SE 
InvestorRelations 
Hauptversammlung 
Karl-Wiechert-Allee50 
30625Hannover 
Fax+495115604-1648

•  Elektronisch 
info@hannover-re.com

DiezugänglichgemachtenGegenanträgeundWahlvorschlägevonAktionärenfindenSieaus-
schließlich im Internet unter: www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2016

LiegenkeineGegenanträgeoderWahlvorschlägevor,findenSieeinenentsprechenden
VermerkimInternet.
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Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 AktG 

JedemAktionäristaufVerlangeninderHauptversammlungvomVorstandAuskunftüber
AngelegenheitenderGesellschafteinschließlichderrechtlichenundgeschäftlichenBezie-
hungenzuverbundenenUnternehmensowieüberdieLagedesKonzernsundderinden
KonzernabschlusseingebundenenUnternehmenzugeben,soweitsiezursachgemäßen
BeurteilungdesGegenstandsderTagesordnungerforderlichist.

Hinweise zur Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
gemäß§16Absatz 1derSatzungdiejenigenAktionäreberechtigt,diesichspätestens bis 
3. Mai 2016, 24:00 Uhr (eingehend) am Sitz der Gesellschaft 

•  Schriftlich unter der Postadresse: 
HannoverRück SE 
Postfach610369 
30603Hannover

•  Per Fax unter der Nummer: 
+4969222234-287

•  Elektronisch unter der  
Internet-Adresse: 
(abdem14. April2016) 
https://netvote.hannover-rueck.de/
de/Login/ 
oderunterdemLink 
www.hannover-rueck.de/115095/
hauptversammlung-2016

•  oder unter: 
HannoverRück SE 
Aktionärsservice 
Postfach 14 60 
61365Friedrichsdorf 
 

•  Elektronisch unter der  
E-Mail-Adresse: 
hannoverrueck.hv@rsgmbh.com

angemeldet haben und zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien 
imAktienregistereingetragensind.ZwischendemAblaufderAnmeldefristunddemEnde
derHauptversammlungfindenkeineUmschreibungenimAktienregistermehrstatt.
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Verfahren für die Stimmabgabe

Falls Sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, haben Sie im 
RahmendergesetzlichenBestimmungendieMöglichkeit,IhrStimmrechtdurcheinen
Bevollmächtigtenausübenzulassen.ZusätzlichhatdieGesellschaftgemäß§16Absatz 3
derSatzungStimmrechtsvertreterbenannt.DiesesindFrauJuliaHartmann,Investor
Relations,Hannover,undHerrRainerFilitz,GroupLegalServices,Hannover.Siekönnen
dieStimmrechtsvertreterodereinenvonIhnenzubenennendenBevollmächtigtenper
E-Mail,postalischoderperFaxunterVerwendungdesderEinladungbeigefügtenAnt-
wortformularsandieobenunter„Hinweise zur Teilnahme“ genannten Anschriften, 
E-Mail-Adressebzw.Telefax-NummerzurAusübungIhresStimmrechtsbevollmächtigen,
wennSierechtzeitig,alsobisspätestens 3. Mai 2016, 24:00 Uhr (eingehend), zur Teil-
nahmeanderHauptversammlungangemeldetsind.AußerdemstehtIhnenunserInternet-
ServicenetVotezurVerfügung.

NachweiseüberdieBestellungeinesBevollmächtigtenkönnenauchanfolgendeE-Mail-
Adresseelektronischübermitteltwerden:hannoverrueck.hv@rsgmbh.com

ÄnderungenderBevollmächtigungbzw.derVollmachtundWeisungenandieStimmrechts-
vertreterkönnenebenfallsperPost,Fax,E-MailodernetVotenochbisspätestens 9. Mai 
2016, 24:00 Uhr (eingehend)vorgenommenwerden.BeimehrfacheingehendenErklärungen
hatdiezuletzteingegangeneErklärungVorrang.BeipersönlicherTeilnahmeanderHaupt-
versammlungerlischtdieimVorfeldderHauptversammlungerteilteBevollmächtigungbzw.
VollmachtundWeisungenandieStimmrechtsvertreterderGesellschaft.

DarüberhinauskönnenAktionäre,dieinderHauptversammlungerschienensind,dievon
derGesellschaftbenanntenStimmrechtsvertreterbzw.DritteauchnochinderHauptver-
sammlungmitderAusübungdesStimmrechtsbevollmächtigen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

ImAktienregisterderGesellschafteingetrageneAktionärekönnenihreStimmeauchohne
anderHauptversammlungteilzunehmenperBriefwahlabgeben.ZurAusübungdesStimm-
rechtsimWegederBriefwahlsindnurdiejenigenamTagderHauptversammlungim
AktienregistereingetragenenAktionäreberechtigt,dierechtzeitig,alsobisspätestens 
3. Mai 2016, 24:00 Uhr(eingehend),postalischoderperFaxunterVerwendungdesder
EinladungbeigefügtenAntwortformularsandieobenunter„Hinweise zur Teilnahme“ 
genanntenAnschriftenbzw.Telefax-Nummer,angemeldetsind.AußerdemstehtIhnen
auchhierunserelektronischerHauptversammlungsservicenetVotezurVerfügung.



33

ÄnderungenderBriefwahlstimmenkönnenebenfallsperPost,Fax,E-MailodernetVote
noch bis spätestens 9. Mai 2016, 24:00 Uhr(eingehend)vorgenommenwerden.Bei
mehrfacheingehendenErklärungenhatdiezuletzteingegangeneErklärungVorrang.

DiepersönlicheTeilnahmeeinesAktionärsodereinesbevollmächtigtenDrittenander
HauptversammlunggiltautomatischalsWiderrufderzuvorabgegebenenBriefwahl-
stimmen.SolltezueinemTagesordnungspunkteineEinzelabstimmungdurchgeführt
werden,ohnedassdiesimVorfeldderHauptversammlungmitgeteiltwurde,sogilteine
Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimm-
abgabefürjedenPunktderEinzelabstimmung.BittebeachtenSie,dassSieansonsten –
auchbeiNutzungdeselektronischenHauptversammlungsservicesnetVote –keineBrief-
wahlstimmefürmöglicheAbstimmungenübereventuelle,erstinderHauptversammlung
vorgebrachteGegenanträgeoderWahlvorschlägeodersonstige,nichtimVorfeldder
HauptversammlungmitgeteilteAnträgeeinschließlichVerfahrensanträgeabgebenkönnen.

EbensowenigkönnenimVorfeldoderwährendderHauptversammlungdurchBriefwahl
Wortmeldungen,Fragen,AnträgeoderWahlvorschlägeentgegengenommenbzw.vor-
gebrachtoderWidersprüchegegenHauptversammlungsbeschlüsseeingelegtwerden.

Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß
§135 Absatz 8und10AktGgleichgestelltePersonenoderInstitutionen,diesichgeschäfts-
mäßiggegenüberAktionärenzurAusübungdesStimmrechtsinderHauptversammlung
erbieten,könnensichderBriefwahlbedienen.

Elektronischer Hauptversammlungsservice netVote –  
Eintrittskartenbestellung via Internet 

AlseingetragenerAktionärderHannoverRückkönnenSieüberdasInternetEintritts-
karten für die Hauptversammlung bestellen, den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft 
Vollmacht und Weisung zur Ausübung Ihres Stimmrechts erteilen oder Ihr Stimmrecht 
perBriefwahlausüben.DetailinformationenhierzuentnehmenSiebittedembeigefügten
AntwortformularsowieunsererWebsiteunter:
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2016
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Hinweis zur Aktionärshotline für Aktionäre und Banken 

BeiFragenzuunsererHauptversammlungkönnensichdieKreditinstituteundAktionäre
perE-Mailanhannoverrueck.hv@rsgmbh.comwenden.Zusätzlichsteht Ihnenab 
14. April 2016vonMontagbisFreitagzwischen8:00 Uhrund17:00 UhrdieAktionär-
shotlineunterderTelefonnummer08000004525ausDeutschland(kostenlos)oder 
+49(0)61968870706ausdemAuslandzurVerfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter: 
www.hannoverrueck.de/115095/hauptversammlung-2016 

Bereitstellung von Informationen 

DieInformationennach§124aAktG,insbesonderedieUnterlagennach§175Absatz 2
Sätze1und3AktGsowiedieUnterlagennach§293fAbsatz 1AktG,sindüberfolgende
Internetseitezugänglich:
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2016
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Organisatorische Hinweise

UmeinegeordneteundzügigeDurchführungderHauptversammlungzugewährleisten,
beachtenSiebittefolgendeHinweise:

Sicherheitsmaßnahmen

ImInteresseallerTeilnehmerwerdenwirauchindiesemJahrumfangreicheSicherheits-
maßnahmendurchführen.WirbittenSieindiesemZusammenhang,keinegefährlichen
Gegenstände,wieMesseroderScheren,mitzubringen.Diesemüssenvonunssolangein
VerwahrunggenommenwerdenbisSiedieHauptversammlungwiederverlassen.Bitte
verzichtenSieauchaufdasMitbringeneigenerGetränkeodersonstigerFlüssigkeiten.
VorOrtwerdenGetränkefürSiebereitgestellt.

Speisen und Getränke

AmVeranstaltungstagwerdenfüralleTeilnehmerSpeisenundGetränkekostenfrei
bereitgehalten.

Sprache

DieVersammlungwirdindeutscherSpracheabgehalten.WirmöchtenalleTeilnehmer
daraufhinweisen,dasseineSimultanübersetzungderVeranstaltunginenglischeroder
eineranderenSprachenichtvorgesehenist.

Wortmeldungen

FallsSiezueinemPunktderTagesordnungsprechenmöchten,bittenwirSie,möglichst
frühzeitigIhreWortmeldungamWortmeldetischvorderBühneabzugeben.Wortmelde-
formulareliegenamWortmeldetischaus.DerVersammlungsleiterwirdIhnendannzu
gegebenerZeitdasWorterteilen.

DamitdieAusführungenderRednervonallenVersammlungsteilnehmerngehörtwerden
können,bittenwirSie,nurvomRednerpultauszusprechen,dasvorderBühneaufgestelltist.
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Abstimmungsverfahren

DerBeginnderAbstimmungwirdüberLautsprecherangekündigt,dieauchaußerhalb
desSitzungssaalsindergesamtenPräsenzzoneinstalliertsind.Umeinenreibungslosen
Abstimmungsvorgangzugewährleisten,bittenwirSie,dieHauptversammlungwährend
derAbstimmungnurzuverlassen,wennSieentwedereinenDrittenbevollmächtigen
oderIhreStimmkarteaneinemderSchalter„AbmeldungAktionäre“abgegebenhaben.

Verlassen der Hauptversammlung

Wollen Sie die Hauptversammlung vorübergehend verlassen, halten Sie bitte Ihre Stimm-
karte(n)bereitundmeldensichaneinemderSchalter„AbmeldungAktionäre“.Dortwerden
unsereMitarbeiterIhreStimmenfürdieZeitIhrerAbwesenheitausderPräsenzausbuchen.
BeiWiederbetretenderHauptversammlungmeldenSiesichbitteerneutaneinemder
Schalter„AnmeldungAktionäre“,umIhreStimmenwiedereinbuchenzulassen.

Wollen Sie die Versammlung endgültig vor dem Ende der letzten Abstimmung verlassen, 
bittenwirSieebenfalls,IhreStimmkarte(n)abzugeben.SofernSiekeinenanderenTeilneh-
mermitIhrerVertretungbevollmächtigen,werdendieStimmenvonderPräsenzabgezogen.

BevollmächtigenSiejedocheineanderePersonmitIhrerVertretung,bittenwirSie,an
einemderSchalter„VollmachtenundWeisungen“dieÜbertragungIhrerStimmrechte
anzugeben.

VertreterdervonAktionärenbevollmächtigtenKreditinstituteundAktionärsvereinigungen
bittenwirzubeachten,dasssiefürAktien,dieihnennichtgehören,Dritte,dienichtAnge-
stelltederKreditinstitutebzw.Aktionärsvereinigungensind,keineUntervollmachterteilen
dürfen,sofernnichtdieVollmachteineUnterbevollmächtigungausdrücklichgestattet
(§135 Absatz 3AktG).

UmeinegleichbleibendeAnwesenheitwährenddesAbstimmungsvorgangszugewähr-
leisten,bittenwirSie,währendderjeweiligenAbstimmungdieHauptversammlungnicht
zuverlassen.
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Live-Internetübertragung

DerVortragdesVorstandswirdliveinBildundTonaufderInternetseitederHannover
Rück SEunterwww.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2016übertragen.
Eine Videoaufzeichnung ist im Nachgang an die Hauptversammlung unter derselben 
Adresseabrufbar.WortbeiträgederHauptversammlungs-Teilnehmerwerdennichtauf-
gezeichnet,sodassIhrPersönlichkeitsrechtdurchdieseÜbertragungnichtverletztwird.
UnsereMitarbeiterstehenIhnenfürweitereFragengernezurVerfügung.

Hannover,imMärz2016

HannoverRückSE
Der Vorstand



38

Routenbeschreibung

zum Hannover Congress Centrum

Hannover
Congress
Centrum

Hamburg/Bremen

Messe-
schnellweg

Flughafen 
Hannover-Langenhagen

Ausfahrt
H.-Kleefeld

Bemeroder Straße

Seelhorster 
Kreuz

Südschnellweg

Ricklinger 
Kreisel

Landwehr
Kreisel

Bischofs-
holer Damm

Celle

Berlin

Kassel/Frankfurt

Dortmund

Bad Nenndorf
B 65

Autobahnkreuz 
Hannover-Buchholz

Autobahnkreuz 
Hannover-Ost

Autobahnkreuz 
Hannover-Süd

A 37

A 37

A 7

A 7
A 2

A 2

BittegebenSieindasNavigationsgerät„Schillstraße“,30175Hannoverein,daeinige
GerätedenTheodor-Heuss-Platznichtkennen.BeachtenSiebitte,dassdasHCCinder
UmweltzonevonHannoverliegt.DiedirekteZufahrtistsomitnurmitgrünerFeinstaub-
plakettemöglich.
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Aus Richtung Norden

ÜberdieBABA7bisAutobahnkreuzHannover-Ost,weiterüberdieA37/Messeschnellweg.
AnderAusfahrtH.-Kleefeldrechts,1.AmpelwiederrechtsindieClausewitzstraße.Parkplatz: 
SchackstraßeoderParkhausHCC.

Aus Richtung Osten

AufderBABA2überAutobahnkreuzHannover-OstbisAutobahnkreuzHannover-Buch-
holz.WeiterüberdieA37/Messeschnellweg.AnderAusfahrtH.-Kleefeldrechts,1.Ampel
rechtsindieClausewitzstraße.Parkplatz:SchackstraßeoderParkhausHCC.

Aus Richtung Süden

ÜberdieBABA7bisAutobahndreieckHannover-Süd,weiterüberdieA37/Messeschnell-
weg.AnderAusfahrtH.-Kleefeldlinks,1.AmpelrechtsindieClausewitzstraße.Parkplatz:
SchackstraßeoderParkhausHCC.

Aus Richtung Westen

ÜberdieBABA2bisAutobahnkreuzHannover-Buchholz.WeiterüberdieA37/Messe-
schnellweg.AnderAusfahrtH.-Kleefeldrechts,1.AmpelrechtsindieClausewitzstraße.
Parkplatz:SchackstraßeoderParkhausHCC.
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Anfahrt

Öffentliche Verkehrsmittel

H

P

Hannover
Congress
Centrum

Messe-
schnellweg

Ausfahrt 
H.-Kleefeld

Braunschweiger 
Platz

Seelhorster 
Kreuz
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AbHauptbahnhofmitderBuslinie128oder134RichtungPeinerStrassedirektbiszum
HCC.Dauer:ca.10Min.

AbderU-BahnstationKröpckeerreichenSiedasHCCmitderStadtbahnlinie11Richtung
Zoo.Dauer:ca.10Min.

AbFlughafenmitderS-BahnS5zumHauptbahnhof.AbdortweitermitderBuslinie128
oder134RichtungPeinerStrassedirektbiszumHCC.Dauer:ca.35Min.
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